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Elektronisches Amtsblatt 43/2025  
vom 22.10.2025 

Öffentliche Bekanntmachung einer Offenlegung über 
die Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters 

Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert. 

Gemeinde: Cunewalde 

Gemarkung, Flurstücke: 

- Halbendorf/Geb: 130/b, 191/4 

- Köblitz: 3, 7, 9/1, 9/2, 9/4, 10/5, 11/4, 11/5, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/a, 22, 

23, 24/1, 24/2, 25/1, 26, 63/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 68/3, 68/4, 68/d, 68/e, 68/f, 68/g, 

68/h, 68/i, 68/k, 68/l, 68/m, 68/o, 68/p, 68/q, 68/r, 68/s, 68/u, 68/v, 70/11, 70/12, 108, 

108/c, 108/d, 108/e, 108/f, 108/g, 108/i, 108/k, 109/3, 109/b, 109/c, 109/d, 109/f, 109/g, 

109/h, 109/k, 109/n, 111, 111/1, 111/2, 111/b, 112/2, 113/1, 113/2, 113/4, 113/6, 114/5, 

117/11, 117/13, 120/1, 126/1, 126/5, 131/2, 137/2, 144, 147/3, 147/5, 149/1, 152/1, 

152/a, 155/b, 156, 157, 158/a, 160, 160/a, 161/a, 162/3, 164/1, 166/2, 167, 169/1, 

169/2, 188/18, 195/b, 195/c, 195/d, 195/e, 197, 198, 200, 202, 208/2, 209/2, 210/2, 

211/2, 212/2, 213, 214/1, 214/2, 230, 232, 234/1, 234/2, 236/2, 236/3, 236/4, 263/14, 

271/2, 271/3, 277, 280/1, 281, 282, 283/2, 284/1, 284/2, 285, 286, 287, 297, 303, 

304/b, 306, 312, 317/19, 317/21, 318/1, 318/2, 324/1, 325/3, 325/12, 325/15, 325/17, 

326, 328/14, 329/4, 338/4, 338/5, 347, 349/1, 351, 352, 357, 358, 359/1, 360, 361/1, 

362/1, 363, 371, 372, 374/1, 380 

Anlass der Änderung:  

Veränderung von Gebäudedaten 

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung 

bekannt gemacht. Die Änderungen erfolgen von Amts wegen aufgrund einer Gebäude- bzw. 

Nutzungserfassung aus Luftbilderzeugnissen. 



Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt ist nach § 2 Sächsisches Vermessungs- und 

Katastergesetz (SächsVermKatG)1 für die Führung des Liegenschaftskatasters im Landkreis 

Bautzen zuständig. Entsprechend § 14 Absatz 7 SächsVermKatG können Änderungen von 

Daten des Liegenschaftskatasters offengelegt werden. 

Die Verpflichtung des Gebäudeeigentümers, die Aufnahme des Gebäudes in das 

Liegenschaftskataster zu veranlassen, bleibt weiterhin bestehen. Die Pflicht nach § 6 Absatz 3 

SächsVermKatG umfasst alle Gebäude, die nach dem 24.06.1991 neu errichtet oder in ihren 

Außenmaßen wesentlich verändert wurden. 

Die graphischen Nachweise über die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 

können Sie auf unserer Website unter www.lkbz.de/gebaeudeaktualisierung in der Rubrik 

„Aktuelles“ einsehen. Weiterhin liegen die vollständigen Nachweise ab dem 23.10.2025 

bis zum 24.11.2025 in der Geschäftsstelle des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes 

des Landratsamtes Bautzen, Garnisonsplatz 9, 01917 Kamenz zur Einsichtnahme bereit. 

Die Einsichtnahme ist während der Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 8:30 bis 

12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr oder nach Terminvergabe möglich. Termine können Sie 

online auf unserer Internetseite www.lkbz.de/geodaten buchen oder telefonisch unter 03591 

5251-62062 vereinbaren. 

 

Kamenz, den 13.10.2025 

 

Tino Anders 

Sachgebietsleiter Liegenschaftskataster 

Öffentliche Bekanntmachung einer Offenlegung über 
die Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters 

Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert. 

Gemeinde: Großdubrau 

Gemarkung, Flurstücke: 

- Kleindubrau: 1/2, 1/3, 1/6, 1/7, 3, 4, 5/1, 5/3, 7, 8, 12/2, 12/3, 13/3, 13/4, 13/6, 14/a, 

14/c, 14/d, 14/e, 14/g, 14/i, 15/a, 15/b, 15/c, 15/f, 15/h, 15/i, 15/k, 15/m, 15/o, 15/p, 

15/q, 15/r, 15/s, 15/t, 15/u, 15/v, 24/a, 27, 43/6, 46/1, 46/a, 88/1, 88/2, 89/1, 92/2, 

105/4, 105/10, 105/12, 128 

Anlass der Änderung:  

Veränderung von Gebäudedaten 

                                                 
1 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist. 

http://www.lkbz.de/gebaeudeaktualisierung
http://www.lkbz.de/geodaten


Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung 

bekannt gemacht. Die Änderungen erfolgen von Amts wegen aufgrund einer Gebäude- bzw. 

Nutzungserfassung aus Luftbilderzeugnissen. 

Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt ist nach § 2 Sächsisches Vermessungs- und 

Katastergesetz (SächsVermKatG)2 für die Führung des Liegenschaftskatasters im Landkreis 

Bautzen zuständig. Entsprechend § 14 Absatz 7 SächsVermKatG können Änderungen von 

Daten des Liegenschaftskatasters offengelegt werden. 

Die Verpflichtung des Gebäudeeigentümers, die Aufnahme des Gebäudes in das 

Liegenschaftskataster zu veranlassen, bleibt weiterhin bestehen. Die Pflicht nach § 6 Absatz 3 

SächsVermKatG umfasst alle Gebäude, die nach dem 24.06.1991 neu errichtet oder in ihren 

Außenmaßen wesentlich verändert wurden. 

Die graphischen Nachweise über die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 

können Sie auf unserer Website unter www.lkbz.de/gebaeudeaktualisierung in der Rubrik 

„Aktuelles“ einsehen. Weiterhin liegen die vollständigen Nachweise ab dem 23.10.2025 

bis zum 24.11.2025 in der Geschäftsstelle des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes 

des Landratsamtes Bautzen, Garnisonsplatz 9, 01917 Kamenz zur Einsichtnahme bereit. 

Die Einsichtnahme ist während der Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 8:30 bis 

12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr oder nach Terminvergabe möglich. Termine können Sie 

online auf unserer Internetseite www.lkbz.de/geodaten buchen oder telefonisch unter 03591 

5251-62062 vereinbaren. 

 

Kamenz, den 16.10.2025 

 

Tino Anders 

Sachgebietsleiter Liegenschaftskataster 

Öffentliche Bekanntmachung einer Offenlegung über 
die Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters 

Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert. 

Gemeinde: Stadt Wittichenau 

Gemarkung, Flurstücke: 

- Maukendorf Flur 2: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 38/5, 38/7, 38/8, 38/9, 38/11, 38/18, 

38/21, 42/10, 42/13, 42/14, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21, 42/23, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42/35, 42/37, 42/38, 42/39, 42/40, 42/45, 43/3, 43/7, 43/9, 43/10, 

43/11, 43/13, 43/21, 43/22, 43/24, 46/1, 47/1, 48, 49, 50/1, 50/2, 52, 53, 54/2, 54/4, 

54/6, 54/11, 54/12, 54/17, 54/19, 56/3, 56/4, 57/1, 61, 62/1, 72/3, 72/4, 74/2, 74/3, 74/4, 

                                                 
2 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist. 

http://www.lkbz.de/gebaeudeaktualisierung
http://www.lkbz.de/geodaten


74/5, 74/6, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 

75/15, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 

Anlass der Änderung:  

Veränderung von Gebäudedaten 

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung 

bekannt gemacht. Die Änderungen erfolgen von Amts wegen aufgrund einer Gebäude- bzw. 

Nutzungserfassung aus Luftbilderzeugnissen. 

Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt ist nach § 2 Sächsisches Vermessungs- und 

Katastergesetz (SächsVermKatG)3 für die Führung des Liegenschaftskatasters im Landkreis 

Bautzen zuständig. Entsprechend § 14 Absatz 7 SächsVermKatG können Änderungen von 

Daten des Liegenschaftskatasters offengelegt werden. 

Die Verpflichtung des Gebäudeeigentümers, die Aufnahme des Gebäudes in das 

Liegenschaftskataster zu veranlassen, bleibt weiterhin bestehen. Die Pflicht nach § 6 Absatz 3 

SächsVermKatG umfasst alle Gebäude, die nach dem 24.06.1991 neu errichtet oder in ihren 

Außenmaßen wesentlich verändert wurden. 

Die graphischen Nachweise über die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 

können Sie auf unserer Website unter www.lkbz.de/gebaeudeaktualisierung in der Rubrik 

„Aktuelles“ einsehen. Weiterhin liegen die vollständigen Nachweise ab dem 23.10.2025 

bis zum 24.11.2025 in der Geschäftsstelle des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes 

des Landratsamtes Bautzen, Garnisonsplatz 9, 01917 Kamenz zur Einsichtnahme bereit. 

Die Einsichtnahme ist während der Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 8:30 bis 

12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr oder nach Terminvergabe möglich. Termine können Sie 

online auf unserer Internetseite www.lkbz.de/geodaten buchen oder telefonisch unter 03591 

5251-62062 vereinbaren. 

 

Kamenz, den 16.10.2025 

 

Tino Anders 

Sachgebietsleiter Liegenschaftskataster 

                                                 
3 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist. 

http://www.lkbz.de/gebaeudeaktualisierung
http://www.lkbz.de/geodaten

